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Neben- und Hilfsunternehmen sowie besondere Formen der Pferdehaltung

Nebenunternehmen sind in der Regel Unternehmensteile, die ihrer Art nach gewerblich wären,
betrieblich aber zum landwirtschaftlichen Unternehmen im Rahmen eines Gesamtunternehmens
gehören.

Neben- und Hilfsunternehmen sind z. B. Gaststätten, Viehhandel, Lohnfuhren, Ferien auf dem
Bauernhof, Campingplätze. Die Veranlagung erfolgt nach dem Veranlagungswert, dies sind die
tatsächlich geleisteten Arbeitstage (1 AT = 10 Std.), multipliziert mit einem Gefahrfaktor. Dieser
hängt davon ab, welcher der sieben Tarifgruppen das Unternehmen angehört.

Tarifgruppe Betriebsart BER je Arbeitstag

1 Handel / Verwaltung 0,52

2 Behebung / Verköstigung 0,25

3 Veredelung / Produktgewinnung 0,80

4 Handwerk 1,88

5 Fuhrunternehmen 1,51

6 Hoch-, Tief-, Landschaftsbau 2,95

7 Pferdehaltung 2,79

Die vollständige Auflistung der Unternehmensarten mit Zuordnung zu den Tarifgruppen und Ge-
fahrfaktoren findet sich in der Anlage 2 zur Satzung.

Ein voller Arbeitstag entspricht 10 Arbeitsstunden.

Es gilt die Formel:

Menge AT x Gefahrfaktor (= Veranlagungswert) x Hebesatz = Beitrag

Die Beitragsberechnung wird nachstehend für einen neben einer Landwirtschaft betriebenen Wo-
chenmarkthandel erläutert. Die Marktbeschickung erfolgt in diesem Beispiel ganzjährig einmal in
der Woche mit 2 Personen.

Ermittlung des Veranlagungswertes:

Be- und Entladen 1,5 Stunden
Fahrzeit 0,75 Stunden
Marktzeit 4,0 Stunden
Summe 6,25 Stunden
für 2 Personen 12,50 Stunden
für 50 Wochen 625 Stunden

Ein Arbeitstag wird mit 10 vollen Stunden angesetzt, im Bsp. ergeben somit die ermittelten 625
Stunden 62 Arbeitstage.

Für die Marktbeschickung gilt Tarifgruppe 1 (Handel, Selbstvermarktung) = Gefahrfaktor 0,52. Der
Veranlagungswert beträgt:

62 AT x Gefahrfaktor 0,52 x = 32,24 BER

Der Hebesatz beträgt 2,21 €/ BER, somit gilt:

32,24 BER x Hebesatz 2,21 Euro/BER = 71,25 Euro


